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Fr. l, M ^ —»K>^ 10 Rappen.

mit Feuilleton : gr. Z. A>. Bei Wiederholungen Rabatt.

Franko d. d. Schweiz. SHWtHkti.lchtö Sendungen franko.

Volks Schulblalt.

7. September. Siebenter Jahrgang. 18V«.

geiid lSchlnül. — Referat über die vo» der schweiz. gemeinnützigen Gefellschast ausgeschriebene Frage auf
da» Jahr ISl-o lAorti.l. — S chnl- Ehr oni k : Rargau, St. Galleu. — Pà- Korresp. — Schulau».
schreibungeu. — Anzeigen. — Feuilleton: Nricdli »im Boden» (Forts). — Allerlei.

Gedanken über den Ausbau unserer katholischen Volksschule.

(Eine Rezension.)

Unter diesem Titel bringt das katholische Schulblatt von Schwyz
in Nro. 16 nnd 17 ein Projekt znr Sprache, das bessere Ausbildung
der aus der Schule entlassenen männlichen Jugend nnd insbesondere der

handwerktreib enden Klasse bezwecken und dein Erlernen von Handwerken

Vorschub gewähren soll. Die Nr. 17 bringt einen Entwurf vou einem

„Reglement der Lehrlings - Sonn tagsschnle zu N." .Die
Idee ist gut, das Streben lobens- und die Ausführung oder Reali'siruug

wünschenswerth. Es wäre wirklich von großem Nutzen, eine solche in's
Leben rufen zu können die" sowohl die Bildnng der jungen Leute im

Allgemeinen, als anch die berufliche uach der Entlassung ans der

Primarschule bezweckte. Obscho» man nun iu dieser Hinsicht einverstaiidci,

sein muß so wäre doch die Art der Ausführung wie sie das besagte

Reglement will, nicht ganz gut zu heißen. — Auch sonst würde ich es

für besser uud zweckmäßiger halten die Schule nicht nur für Lehrlinge,
sondern an ^ für Bauerujnnge w. einzurichten. Denn warum nur für
Lehrlinge eines Handwerks? Kaun der Bauer beutzutage nicht auch

Kenntnisse in der Meßkunst brauchen? Oder ist eine ziemliche Gewandtheit

im Rechnen für d?n Bauer weniger nöthig, als für den Handwerker?

Ebenso mit der Snchfnhrung, Kenntniß der Elemente der Physik
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und Chemie — Also besser : eine Fortbildungs- und Vorbildungsschule
für alle Jungen von den gewöhnlichsten Bernssarten

Ueber das Reglement wie es da ist d. h. in dem Schwyzer-

Schulblatt mitgetheilt wurde, erlaube ich mir folgeude Bemerkungen:
§§. 1 und 2 stellen die dein angegebenen Zwecke gemäßen Lehrgegenstände

auf, die aber nicht nur auf eine Handwerk«lehrlingsschule
sondern für eine solche für allgemeine Bernfsvorbildung größtentheils passen

würden.

§. 3 gibt deu höhern Zweck der „Lchrlings-Sonntagsschule" an,
der darin besteht, daß sie „Erhaltung und Pflege eines religiös-sittlichen
Lebens" unter den vielfachen Gefahren in denen die Lehrlinge leben,

beabsichtigt. Die Absicht ist lobenswerth, hingegen finde ich die

vorgeschlagenen Mittel zur Erreichung dieses Zweckes nicht ganz anwendbar.

Das Reglement schreibt folgende vor:
1) Gemeinschaftlicher Besuch des vor- und »achmittägigen

Gottesdienstes unter gewissenhafter Aufsicht uud Kontrolle des Lehrers.
Dabei paarweises Gehe» in die »nd ans dcr Kirche. Eigene

Stühle in der Kirche.

2) Jährlich viermaliges Empfangen der bl. Sakramente der Buße
und des Altars.

3) Religiöse Vorträge durch einen Geistlichen.

4) Religiös-moralische Lektüre. '

S) Spezielle Beaufsichtigung bei den Nachmittagsunterhaltungen, die

bestehen in den Spaziergängen, Armbrustschießeu :c. ; bei schlechter

Witterung in Spielen, im Lesen und Besichtigen von Schriften und Bildern

im Schullokal.
6) Verbot des Wirthshausbesuches Tabakrauchens, Spielens in

fremden Häusern ohne Erlaubniß des Vorstandes ic.
7) Die Strafen für Fehlende sollen bestehen: in Mahnungen, War-

nuugen, Verweiseu, Auferlegen von Strafzeichnen bis auf eine Stunde,

auferlegt vom Lehrer; ferner:
im Verweis durch den Obmann

b. im Verweis durch den Vorstand

e. im Ausstellen durch den Vorstand,
à. im Ausschluß durch den Vorstand..

Ueberdics sollte monatlich Zensur über die Schüler gehalten werden

unter Anwesenheit des Vorstandes.
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Lokale Verhältnisse schon könnten eine Aufrechthaltung einzelner An-
vrdnnngen dieses allfällig eingeführten Réglementes unmöglich machen.

Noch mchr aber rufen sie Widersprüche hervor dadurch, daß sie der

naturgemäße»*) Pädagogik widerstreiten. Einzelnes ist denn doch -zu
ängstlich, zu sehr die Freiheit raubeud, ich möchte sagen, „zn klösterlich".
Also alle Lehrlinge eines Dorfes, einer Gemeinde sollten unter solchen

Zwang gebracht werden Der Herr Verfasser des besagten Réglementes
hatte doch bedenken sollen, wie große und wie alte Lehrlinge cs ost gibt,
z, B. beim Bäcker-, Maurer-, Gerber-, Wagner-, Küfer-, Zimmermauns-
handwerk u. a. m. ; — wirklich oft ganz erwachsene stämmige Burschen,

— und die sollten paarweise in die Kirche gehen, von einem Lehrer

überwacht werden, die sollten in eigene Stühle sitzen müssen beim

Gottesdienste, wie die Kinder, denen sollte der Empfang der hl. Sakramente

nicht mchr freigestellt sei» Welcher Gedanke Angenommen, es

sei kein Lehrling älter als 18 Jahre, — kannst du solche so disziplini-
ren und zensire» — Unmöglich. Der Versuch würde seine unangenehmen

Früchte trageu, uud seine mißbeliebigeu Folge» mit sich bringen.
Du erstickst im 18- und 19jährigen Jünglinge nicht mehr das Bewußtsein,

an der Grenze der Mannheit zu stehen ; eiu Versuch der Degradation

würde ihu schwer verletzen — weil es ein Eingriff wider die Natur
wäre. Eiu thörichtes Unterehmen das : einem Menschen Schranken setzen

zu wollen, zu deren Uebertritt cr bereits schon berechtiget ist.

Doch weiter! Was den „Obmann" uud „Vorstand" betrifft, so

bin ich über derselben Stellung und Aufgabe ini Dunkeln, da dieselben
im Réglemente nirgends erklärt sind. Haben sie in Schwyz noch Zünfte!
Was die Ausstellung bei e und der Ausschluß bei 6 heißen will, kann

ich nicht errathen. (Schluß folgt.)

Die Zildner der Jugend.
(Schlich.)

Was wollen wir damit sagen? Daß jetzt wie ehemals und
ehemals wie jetzt im tiefsten Grunde das Gedeihen des

Schulwesens auf deu lehreuden uud leitenden Persönlichkeiten

beruht. Leute, wie Hamauu sie verlangt, haben zu allen Zei-

') Man wird hoffentlich ob diesem Wort nicht erschrecken wollen?!
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